








































Anlage 1 
 

Funktionsbezogene Aufteilung von 
Kosten und Aufwendungen 
 
 
Bei der Aufteilung von Investitionsaufwendungen und investitionsabhängigen Kosten von im 
Mischsystem betriebenen Einrichtungsteilen werden folgende Vonhundertsätze zugrunde 
gelegt: 
 

Kostenstellen   Schmutz- Niederschlags-
      wasser  wasser 
 
1. biologischer Teil der   100  v. H.    0  v. H. 
    Kläranlage einschließlich 
    Schlammbehandlung 
 
2. mechanischer, hydraulisch     50   v. H.   50  v. H. 
    bemessener Teil der Kläranlage 
 
3. Regenklärbecken und Regen-      0   v. H.   100  v. H. 
    entlastungsbauwerke 
 
4. Leitungen für Mischwasser    50   v. H.   50  v. H. 
    (doppelter Trockenwetter- 
     abfluss zzgl. Fremdwasser) 
 
5. andere Leitungen      40   v. H.   60  v. H. 
 
6. Pumpanlagen      je nach Zuordnung sind die Vonhundert- 
        sätze des hydraulischen Teils der Kläran- 
        lage oder der entsprechenden Leitungen  
        maßgebend. 
 
7. Hausanschlüsse      55   v. H.   45  v. H. 
 
Die von den Kostenstellen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 nicht erfassten sonstigen 
Investitionsaufwendungen und investitionsabhängigen Kosten der Kläranlage, insbesondere 
für Grundstücke (einschl. Erwerbskosten), Außenanlagen, Betriebs- und Wohngebäude, 
Energieversorgung, Planung und Bauleitung sind im Verhältnis der Investitionsaufwendungen 
für die Kostenstellen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 auf diese oder als selbständige Kostenstellen auf 
Schmutz- und Niederschlagswasser aufzuteilen. 
 
Der Anteil der Entwässerung von öffentlichen Verkehrsanlagen an den 
Investitionsaufwendungen und den investitionsabhängigen Kosten wird mit 35 % der 
Aufwendungen und Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung angesetzt.   
     



 

1. Ä n d e r u n g s s a t z u n g 

 

zur 

Satzung über die Erhebung von Entgelten  
für die öffentliche Abwasserbeseitigung 

- Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung - 

der  Verbandsgemeinde  Eisenberg (Pfalz)  vom  07. Dezember 2011        

 

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO), der §§ 2, 
7, 13 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie § 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des 
Landesabwasserabgabengesetzes (LAbwAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekanntgemacht wird: 

 

Die Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) wird wie 
folgt geändert: 

 

§ 1 

§ 13 a Abs. 3 Entgeltsatzung wird wie folgt geändert: 

Das Verhältnis der Aufteilung von den entgeltsfähigen Kosten die als Benutzungsgebühr und 
als Grundgebühr erhoben werden,  wird per jährlichem Ratsbeschluss festgelegt. 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. 

 

 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung nicht in-
nerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist 
(§24 Abs. 6 Satz 4 Gemeindeordnung). 

 

Eisenberg (Pfalz), den   12.12.2011                                     

Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) 

gez. Frey 

 

Bürgermeister 


